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ZEICHEN DER ZEIT

Die Gesetzesinitiative, welche jedem Kind
im Vorschulalter einen Platz in einem Kin-
dergarten sichern soll, führte in der öffent-
lichen wie in der wissenschaftlichen Dis-
kussion zu einem stillschweigenden
Übereinkommen: daß Kinderbetreuung
weiterhin als eine öffentliche Aufgabe zu
betrachten ist. Obwohl mit dem »Recht
auf einen Kindergartenplatz« offensicht-
lich die Diskussion um die Finanzierung
von Kinderbetreuung eine neue Qualität
erreicht hat, wurde trotz der offenkundi-
gen Finanzkrise, die der Erfüllung dieses
Rechtsanspruchs faktisch entgegensteht,
keine Diskussion eröffnet, die aufzeigt,
wie die gesteckten Ziele mit anderen als
den traditionellen Mitteln einer kommu-
nal finanzierten Kinderbetreuung zu er-
reichen sind.

In diesem Aufsatz wird nun geprüft, ob
neue Wege denk- und gangbar sind, um
die Ziele, welche die öffentliche Finanzie-
rung von Kinderbetreuung anvisiert, bes-
ser als bisher zu erreichen. Zu diesem
Zweck ist eine Zieldiskussion notwendig.
Erst wenn klar ist, welche Ziele durch die
öffentliche Finanzierung von Kinderbe-
treuung erreicht werden sollen, kann der
Bedarf, der öffentlich zu fördern ist, be-
stimmt werden. Anschließend kann dann
geklärt werden, ob die Ziele durch die ge-
gebenen Regelungen und deren Umset-
zungen erreicht werden können.

Kinderkasse, Qualitätskommission und
Betreuungsgutscheine
Ein Reformvorschlag zur öffentlichen Finanzierung, Kontrolle
und Steuerung von Kinderbetreuung

Es können im wesentlichen drei Ziele
ausgemacht werden, die eine öffentliche
Förderung von Kinderbetreuung begrün-
den:
1. Die institutionelle Betreuung von Kin-

dern schafft es, Bildungs- und Sozialisa-
tionsdefizite auszugleichen, schafft da-
mit Startchancengleichheit von Kin-
dern.

2. Die Sozialisation und Bildung, die Kin-
der in Tageseinrichtungen erfahren, ist
eine Investition in das Humankapital
von Kindern, sprich der heranwachsen-
den Generation.

3. Die institutionelle Betreuung von Kin-
dern unterstützt die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Der Betreuungsbedarf

Akzeptiert man die oben genannten Ziele,
so läßt sich daraus herleiten, daß ein An-
gebot gefördert werden soll, welches
• dem Betreuungsbedarf der Kinder ge-

recht wird. Nur eine »qualitativ gute«
Kinderbetreuung kann gewährleisten,
daß positive Sozialisations- und Bil-
dungseffekte erzielt werden. Nur eine
»qualitativ gute« Kinderbetreuung
kann gewährleisten, daß Sozialisations-
defizite ausgeglichen werden,

• dem Betreuungsbedarf der Eltern ge-
recht wird, so daß diese ihre Erwerbs-
vorstellungen realisieren können.
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Steuerungsdefizite im System

Es ist insbesondere der zweitgenannte Be-
darf, der durch das gegebene Angebot
kaum gedeckt wird. Das Angebot an Plät-
zen in Kindertageseinrichtungen ent-
spricht (zumindest in Westdeutschland)
kaum dem Betreuungsbedarf, welcher
sich aus den Erwerbsvorstellungen der El-
tern herleitet.

Im weiteren ist diskussionswürdig, ob
der Betreuungsbedarf, der sich aus der
Forderung nach einer »qualitativ guten«
Betreuung der Kinder ergibt, durch das
gegebene Angebot befriedigt wird. Es läßt
sich hinterfragen, durch wen und wie
denn überhaupt »Qualität« definiert wird;
dies, soviel läßt sich zumindest sagen, ist
im gegebenen System wenig durchsichtig.

Gründe für die wenig bedarfsgerechte
Versorgung mit Betreuungsplätzen kön-
nen vor allem im aktuellen Finanzie-
rungs- und Steuerungssystem der Kinder-
betreuung gesucht werden. Charakteri-
stisch für die aktuelle Situation sind zwei
Dinge:
• die Abhängigkeit der Kinderbetreuung

vom kommunalen Budget,
• die Bereitstellung des Angebots durch

die Kommunen und über die Förde-
rung freier Träger.

Abhängigkeit vom kommunalen
Budget

Die Kommunen sind dafür zuständig, in-
stitutionelle Kinderbetreuung zu organi-
sieren und zu finanzieren. Diese kommu-
nale Zuständigkeit hat historische Grün-
de: Die öffentliche Beteiligung an der Fi-
nanzierung von Kinderbetreuung ist als
Teil der Armenfürsorge entstanden, wel-
che prinzipiell den Kommunen überant-
wortet war und ist.

Die ersten Kindertageseinrichtungen

(sog. Kinderverwahranstalten) entstan-
den aus dem Engagement sozialpolitisch
interessierter Bürger, die bestrebt waren,
dem »moralischen Verfall« der unbeauf-
sichtigten Kinder der Arbeiterfrauen ent-
gegenzuwirken. Getragen wurden diese
Einrichtungen von Vereinen, die wohlha-
bende Bürger für die Vereinszwecke war-
ben. Mit Inkrafttreten des Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetzes (RJWG), dem Vorläu-
fer des heutigen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (KJHG), setzte der Staat im Jahr
1924 erstmalig die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur institutionellen Kinderbe-
treuung. Da Kinderbetreuung weiterhin
als Teil der Armenfürsorge begriffen wur-
de, ordnete man sie, wie andere Bereiche
der Fürsorge (beispielsweise später die
Sozialhilfe), in die kommunale Zustän-
digkeit ein. Anfänglich erfüllten die Kom-
munen nur ordnende Funktionen; mit der
Zeit kam es jedoch zu vermehrtem finan-
ziellen Engagement, insbesondere in
Form finanzieller Unterstützung der Be-
treuungsvereine.

Heute versteht das KJHG Kinderbetreu-
ung zwar keineswegs mehr als Teil der
Armenfürsorge (im Gegenteil: die Ziele
des KJHGs sind – soweit wir dies beurtei-
len können – pädagogisch vorbildlich),
aber die Umsetzung des KJHGs obliegt
immer noch den Kommunen, d. h. Kin-
derbetreuung wird nach wie vor aus dem
kommunalen Budget (sowie durch Lan-
desmittel) finanziert. Damit hängt die Fi-
nanzierung der Kinderbetreuung von öf-
fentlichen Haushalten ab, die, insbeson-
dere in letzter Zeit, von massiver Finanz-
not geplagt sind. Aufgrund der Finanznot
der Städte und Gemeinden wird unter
Schlagworten wie »Lean Admistration«
oder »Neue Steuerungsmodelle« eine
Kürzungspolitik betrieben, von der auch
die Jugendhilfe nicht verschont bleibt. Da
auch in den neuen Bundesländern Kin-
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derbetreuung zur kommunalen Aufgabe
erklärt und die Finanzierung über Bun-
desmittel sukzessiv abgebaut worden ist,
ist zu befürchten, daß die bislang gute
Versorgungslage mit Betreuungsplätzen
in den neuen Bundesländern langfristig
auch von kommunalen Finanzzwängen
bedroht wird.

Objektsubventionierung und staat-
lich gelenkte Produktion

Ein weiteres Steuerungsdefizit ergibt sich
aus der Art und Weise, wie Kinderbetreu-
ung gefördert wird. Prinzipiell ist es Auf-
gabe der Kommunen, dafür zu sorgen,
daß ein »bedarfsgerechtes« Angebot an
Plätzen in Kindertageseinrichtungen be-
reitgestellt wird. Die Kommunen haben
zwei Optionen, das Angebot an Kinderta-
geseinrichtungen zu fördern: Zum einen
können sie eigene Kindertageseinrichtun-
gen unterhalten, zum anderen stellen sie
freien Trägern öffentliche Mittel zur Ver-
fügung, wenn diese Träger Tageseinrich-
tungen betreiben.

In der Regel entscheiden die Jugendhil-
feausschüsse über die Bezuschussung
freier Träger und über den Bau kommuna-
ler Einrichtungen. Die lokalen Jugendäm-
ter erstellen zuvor die notwendigen Be-
darfsplanungen. Diese Bedarfsplanungen
beziehen sich dabei lediglich auf die vage
prognostizierte Anzahl der benötigten
Plätze, weniger auf die präzisen Betreu-
ungsbedürfnisse der Eltern, wie beispiels-
weise, ob eine Über-Mittag-Betreuung der
Kinder benötigt wird, ob eine Nachmit-
tagsbetreuung für Schulkinder ge-
wünscht wird, welche Öffnungszeiten der
Tageseinrichtungen bevorzugt werden
etc. Da von unzureichenden Planungs-
grundlagen ausgegangen wird, ist die öf-
fentliche Hand kaum in der Lage, ihren
Auftrag zu erfüllen, d. h. ein bedarfsge-

rechtes Angebot bereitzustellen bzw. zu
fördern. Die differenzierten Betreuungs-
bedürfnisse der Eltern finden bei der jetzi-
gen Angebotsplanung wenig Berücksich-
tigung.

Ein Reformvorschlag

Im folgenden soll ein alternatives Finan-
zierungs- und Organisationsmodell für
Deutschland vorgestellt werden. Es han-
delt sich um einen Reformvorschlag, der
zum einen die Finanzierung von Kinder-
betreuung besser als bisher vor tagespoli-
tischer Kürzungspolitik schützen und
zum zweiten den Betreuungswünschen
der Eltern gerecht werden möchte.

Kernstücke des alternativen Modells
sind:
• Die Finanzierung von Kinderbetreuung

über eine Kinderkasse,
• die Regulierung des Angebots über eine

Qualitätskommission und
• die Steuerung des Angebots über Be-

treuungsgutscheine.

Die Kinderkasse

Grundpfeiler des neuen Systems ist die
Finanzierung aller Leistungen durch eine
»Kinderkasse«. Wesentlich ist, daß diese
Kinderkasse parafiskalisch organisiert ist
(d.h. dem Fiskus nebengeordnet und von
ihm unabhängig) und über »Beiträge« fi-
nanziert wird. (Um eine Doppelbelastung
des Beitragszahlers zu vermeiden, müß-
ten selbstverständlich Steuern gesenkt
werden.) Wie die bisherigen Parafisci
(»Neben-Fiskusse«: Krankenkassenversi-
cherung, Rentenversicherung etc.) ist die
Kinderkasse selbstverwaltet. Da Beiträge
in ein separates Budget (einen Parafiskus)
gezahlt werden, gibt dies dem Beitrags-
zahler eine langfristige Verläßlichkeit. In
Zeiten leerer öffentlicher Kassen werden
erfahrungsgemäß eher steuerfinanzierte
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Leistungen gekürzt, als daß die Beiträge
der Parafisci zweckentfremdet werden.
Die Akzeptanz bei den Beitragszahlern
dürfte höher sein, da den Beiträgen direk-
te Leistungen gegenüberstehen.

Es besteht eine allgemeine Beitrags-
pflicht, d. h. jeder Bundesbürger ab dem
18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt hat
Beiträge an die Kinderkasse zu entrichten.
Da jeder, d. h. auch Kinderlose, Beiträge
zu zahlen hat, werden Umverteilungsef-
fekte von den Kinderlosen zu den Kinder-
erziehenden erreicht. Bürger ohne Ein-
kommen können von der Beitragspflicht
befreit werden. Wenn, wie in der Bundes-
republik, über Parafisci Verteilungspolitik
betrieben wird, sollte die Beitragshöhe
nach der »Vermögensposition« der Bei-
tragszahler gestaffelt werden, d. h. Gut-
verdienende zahlen mehr als Bezieher
niedriger Einkommen. Arbeitgeber sollen
ebenfalls Beiträge (beispielsweise nach
Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer)
an die Kinderkasse entrichten. Dies kann
damit begründet werden, daß Arbeitge-
ber von der Verfügbarkeit institutioneller
Kinderbetreuung profitieren. Aus vertei-
lungspolitischen Gründen kann die Kin-
derkasse einen Bundeszuschuß erhalten.
Dieser Zuschuß darf allerdings nicht die
Unabhängigkeit dieses Parafiskusses vom
Finanzminister gefährden.

Die Kinderkasse finanziert sowohl In-
vestitionskosten als auch laufende Kosten
von Kindertageseinrichtungen (monisti-
sche Finanzierung). Die traditionelle Ob-
jektsubventionierung freier Träger wird
aufgegeben, um den Bedarf an unter-
schiedlichen Formen von Kinderbetreu-
ung mit Hilfe einer wirklich »pluralen«
Angebotsstruktur, die alle Formen alter-
nativer Anbieter (auch privat-gewerbliche
Anbieter) einschließt, besser zu decken als
bisher.

Eine stärkere »Bedarfsorientierung« er-

fordert jedoch nicht nur mehr Geld in den
Händen der Nachfrager (Eltern), sondern
vor allem eine verläßliche Qualitätskon-
trolle.

Qualitätskommission

Wenn Kinderbetreuung kognitive und so-
ziale Defizite ausgleichen bzw. eine Inve-
stition in das Humankapital der Kinder
sein soll, so ist es wichtig, daß die Betreu-
ung bestimmten Anforderungen genügt.
In der Regel werden diese Bedingungen
mit Qualität bezeichnet.

Eltern werden nur begrenzt in der Lage
sein, diese Qualität zu beurteilen und zu
kontrollieren. Zwar sind Eltern sehr wohl
in der Lage, Betreuungsaspekte, die ihre
Bedürfnisse tangieren (wie beispielsweise
Öffnungszeiten, Erreichbarkeit), zu beur-
teilen; aber nicht allen Eltern ist es mög-
lich, die Qualität einer Kindertagesein-
richtung zu bewerten. Hier muß es andere
Institutionen geben, die Qualität definie-
ren und sichern.

Wie schon in »klein & groß« (Heft 7-8)
ausführlich berichtet wurde, ist es nicht
trivial, die Qualität der Betreuung zu defi-
nieren und zu sichern. So viel läßt sich je-
doch feststellen: Qualität kann gesichert
werden, indem Vorgaben in Form von
Qualitätsstandards gemacht werden. Bei-
spielhaft ließen sich Faktoren wie der
Kind-Erzieher/innen-Schlüssel, die Raum-
größe und die Ausstattung mit Spielzeug
nennen. Diese Qualitätsstandards sind
aber nur Voraussetzungen für eine quali-
tativ angemessene Betreuung; sie gewähr-
leisten jedoch nicht, daß diese auch gelei-
stet wird. Wichtigster Faktor, welcher die
Qualität der Betreuung in einer Kinderta-
geseinrichtung sichert, ist die Qualifikati-
on der Erzieher und Erzieherinnen. Auf
Basis der Qualifikationen, die die Erzieher
in der Ausbildung vermittelt bekommen
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haben, gestalten sie das tägliche Pro-
gramm, das die Qualität der Betreuung
am stärksten prägt.

Um transparente Qualitätsstandards
festzulegen, soll eine auf Bundesebene
agierende Qualitätskommission geschaf-
fen werden. Diese Kommission ist besetzt
durch: Vertreter der Wissenschaft, des Be-
treuungspersonals, der Gewerkschaften
(ÖTV und GEW), der Eltern, der Jugend-
ämter und der Kinderkasse.

Die Einhaltung der von der Qualitäts-
kommission festgelegten Qualitätsstan-
dards müßte von unabhängigen Institu-
tionen geprüft werden. Hier bietet sich an,
die Jugendämter mit genügenden Res-
sourcen auszustatten, damit beispielswei-
se die jetzigen Fachberater eine unabhän-
gige Qualitätsprüfung durchführen kön-
nen. Tageseinrichtungen, die Qualitäts-
standards erfüllen, erhalten eine Lizenz
und sind berechtigt, Kinder zu betreuen.
Dies ist völlig unabhängig von der Rechts-
form der Einrichtung.

Der Betreuungsgutschein

Im Unterschied zum jetzigen Finanzie-
rungssystem soll Kinderbetreuung nicht

mehr über staatliche Angebotsplanung
und Objektsubventionierung gesteuert
werden, vielmehr über die direkte »Nach-
fragemacht« von Eltern, die zu diesem
Zweck »Betreuungsgutscheine« von der
Kinderkasse zur Verfügung gestellt be-
kommen. (Der Begriff des Betreuungsgut-
scheins ist von dem englischen Begriff des
»vouchers« abgeleitet. Praktisch haben
Betreuungsgutscheine die gleichen Funk-
tionen wie Dienstleistungsschecks, die
beispielsweise in Frankreich für den Be-
reich der sozialen Dienste von Bedeutung
sind.)

Betreuungsgutscheine werden an alle
Eltern mit Kindern unter 15 Jahren von
den lokalen Jugendämtern ausgegeben.
Die Gutscheine sind zweckgebunden, d.
h. sie können nur bei Tageseinrichtungen
eingelöst werden, welche die durch die
Qualitätskommission festgelegten Stan-
dards erfüllen.

Die Gutscheine sind in Stunden gestük-
kelt und decken in jedem Fall die Betriebs-
und Investitionskosten eines Ganztagsbe-
treuungsplatzes ab. Da die Kosten eines
Betreuungsplatzes je nach Alter des Kin-
des variieren, hängt der Gegenwert des
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Gutscheins vom Alter der Kinder ab.
Für behinderte Kinder sollen zusätzli-

che Gutscheine oder Gutscheine mit hö-
herem Gegenwert ausgegeben werden,
um die Mehrkosten für den Anbieter ab-
zudecken. Unter Umständen sollen auch
Eltern mit Kindern in ländlichen Regio-
nen Gutscheine mit höherem Nennwert
erhalten, da es aufgrund der geringeren
Bevölkerungsdichte teurer ist, in diesen
Regionen eine Kindertageseinrichtung zu
betreiben.

Eltern können diese Betreuungsgut-
scheine bei Anbietern ihrer Wahl einlösen,
insofern diese Anbieter lizenziert sind.
Die Anbieter wiederum können die Gut-
scheine beim Jugendamt einlösen. Bei der
Einlösung der Gutscheine werden dem
Jugendamt alle Tageseinrichtungen be-
kannt. Dies ist von Vorteil, da, wie oben
beschrieben, die Jugendämter mit der
Qualitätskontrolle betraut sind. »Schwar-
ze« oder »Schattenanbieter« wird es nicht
geben, da diese die Gutscheine nicht ge-
gen Geld einlösen können.

Konsequenzen

Der Reformvorschlag würde dazu beitra-
gen, mehr Flexibilität in das System der
Kinderbetreuung zu bringen, ohne daß
die Qualität der Betreuung darunter lei-
den würde. Eltern würde »Finanzmacht«
gegeben; sie würden aus dem Angebot li-
zenzierter Tageseinrichtungen diejenige

auswählen, die ihren Bedürfnissen am be-
sten entspricht. Kindertageseinrichtun-
gen würden um Nachfrager konkurrie-
ren. Die Konkurrenzsituation würde ein
vielfältiges Angebot hervorbringen, das
besser als bisher den Betreuungsbedürf-
nissen der Eltern angepaßt ist.

Es sei abschließend noch erwähnt, daß
die Reformvorschläge betr. Kinderkasse,
Qualitätskommission und Betreuungs-
gutscheine auch unabhängig voneinander
betrachtet werden können. Selbst wenn
man die Idee einer Qualitätskommission
oder die Idee des Betreuungsgutscheins
nicht unterstützt, so wäre trotzdem die
Reformierung des Finanzierungssystems
in Form einer Kinderkasse sinnvoll. Um-
gekehrt, falls man die Idee der Kinderkas-
se ablehnt, stellen Betreuungsgutscheine
und die Qualitätskommission eine eigen-
ständige Reform dar.

Das hier skizzierte Reformmodell wird
im Rahmen eines Projektes der Hans-
Böckler-Stiftung näher analysiert und
spezifiziert, welches von Prof. Dr. Gert
Wagner geleitet wird. Für Diskussionsbei-
träge sind die Projektmitarbeiter/innen
sehr dankbar (z. Hd. Michaela Kreyen-
feld, Lehrstuhl für Sozialpolitik und
öffentliche Wirtschaft, Ruhr-Universität
Bochum, 44780 Bochum, Tel.: 0237-
7002192 oder 70002971, Fax: 0234-
7094247).

Michaela Kreyenfeld, Gert Wagner
und Susanne Flehmig

Berichtigung:
Im Januarheft (Thema: Himmelskunde)
hat die Redaktion den Lesern statt eines
Bären einen Löwen aufgebunden: Im Bei-
trag von Erika Dühnfort (S. 11) rutschte
die Legende »Sternbild des Löwen« zum
Großen Bären und Wagen.   Red.


